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12 Die Planzeichnung ist für Maßentnahmen nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung sind etwaige
Differenzen auszugleichen.

15 Für Bodendenkmäler jeglicher Art im Geltunsgbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.
Weitere zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG der
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bzw. an die Untere Denkmal-
schutzbehörde.
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BEBAUUNGSPLAN GE WEICHERING - ERWEITERUNG MIT WERTSTOFFHOF

DEN 23.11.2020PFAFFENHOFEN,

GE WEICHERING - ERWEITERUNG MIT WERTSTOFFHOF
UND TEILÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES GE WEICHERING

4. VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.11.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
04.12.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom 23.11.2020 hat in der Zeit vom 15.12.2020 bis 29.01.2021 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom 23.11.2020 hat in der Zeit vom 15.12.2020 bis 29.01.2021 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 07.09.2021 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 29.11.2021 bis 10.01.2022 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 07.09.2021 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.11.2021 bis 10.01.2022
öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Weichering hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.01.2022 den
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 24.01.2022 als
Satzung beschlossen.
Weichering, den ...................

................................................................
Thomas Mack
Erster Bürgermeister       Siegel

7. Ausgefertigt
Weichering, den ...................

................................................................
Thomas Mack
Erster Bürgermeister       Siegel

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................. gemäß § 10
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214
und 215 BauGB wird hingewiesen.

Weichering, den ...................

................................................................
Thomas Mack
Erster Bürgermeister Siegel

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Weichering erlässt aufgrund

- der §§ 1; 1a ;  9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

den

Bebauungsplan
GE Weichering - Erweiterung mit Wertstoffhof und Teiländerung des
Bebauungsplanes GE Weichering

als SATZUNG.

Mit beigefügt sind:

- Begründung mit Umweltbericht in der letztgültigen Fassung
- Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zum Bebauungsplan „GE Weichering –

Erweiterung mit Wertstoffhof  und Teiländerung  Bebauungsplan "GE Weichering“, Gemeinde Weichering
in der Fassung vom 30.11.2020, WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH, Pfaffenhofen/Ilm

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "GE Weichering - Erweiterung mit Wertstoffhof und
Teiländerung des Bebauungsplanes GE Weichering" der Gemeinde Weichering, Landkreis
Neuburg-Schrobenhausen in der Fassung vom 23.09.2021, Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Altomünster

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO
- mit Bezeichnung der Kontigentflächen gemäß Pkt. 9.3 der Festsetzungen -

Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO werden Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet
nicht zugelassen.
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 BauNVO
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

2. FESTSETZUNGEN

1

2 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

M = 1 : 5.000

3 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - § 16 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

4 Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 22 und 23 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

abweichende Bauweise - Gebäudelängen größer 50 m zulässig
4.1

a

Baugrenze
4.2

öffentliche Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie
und unverbindlichem Vorschlag zur Straßenraumgestaltung

5 Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 des Baugesetzbuchs - BauGB)

6 Grünordnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b des Baugesetzbuchs - BauGB)

3. HINWEISE

8.10 Einfriedungen
            Einfriedungen der Baugrundstücke sind bis zu einer Höhe von 2,0 m über Gelände, als transparente

Zäune zulässig.
Vollflächig geschlossene Einfriedungen in Form von Gabionen, Beton- und Mauerwerksbauten u.ä. sind
unzulässig. Einfriedungen haben zum Fahrbahnrand der B16 einen Abstand von mindestens 15,0 m
einzuhalten und sind ausschließlich an den Innenseite der gemäß Planzeichnung festgesetzten privaten
Grünflächen und Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
zulässig.

1 bestehende Grundstücksgrenzen

2

3

Flurstücksnummer

4

Gebäudebestand

6.1 Grünordnung allgemein

UND TEILÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES GE WEICHERING

  M = 1 : 1.000
1. PLANZEICHNUNG
Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung  [2020]
Bezugssystem Lage: Universal Transvers Mercator (UTM-System)
Bezugssystem Höhe: Meter über Normal Null (DHHN2016)
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5 Maßzahl in Metern, z.B. 9 m

357

Bebauungsvorschlag

8

öffentlicher Wirtschaftsweg mit Begleitgrün

Alle nachfolgend festgesetzten grünordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen sind
im Zuge der jeweiligen Bau- bzw. Erschließungsmaßnahme umzusetzen, spätestens jedoch in der Pflanz-
bzw. Vegetationsperiode nach  Nutzungsaufnahme der Gebäude bzw. Fertigstellung der
Erschließungsmaßnahme.

Alle nachfolgend festgesetzten Anpflanzungen sind artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und
bei Abgang in der festgesetzten Mindestqualität zu ersetzen.

5.1

5.2

6.3.5 Je 500 m² angefangene private Grundstücksfläche ist ein standortgerechter, klimaangepasster Laubbaum
zu pflanzen. Die unter Pkt. 6.3.6 der Festsetzungen (Stellplatzbegrünung) festgesetzten Bäume können
hierauf angerechnet werden.
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm
Hinweis: Es wird empfohlen Arten gemäß der Pflanzliste 1 unter Pkt. 3 Hinweise zu verwenden.

Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind als Freiflächen nach landschaftsgestalterischen
Gesichtspunkten anzulegen.

Nadelgehölzhecken aus heimischen oder nicht heimischen Arten sind nicht zulässig.

6.3.6 Stellplatzbegrünung
Je 10 Stellplätzen ist mindestens ein standortgerechter, klimaangepasster Laubbaum zu pflanzen
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm
Hinweis: Es wird empfohlen Arten gemäß der Pflanzliste 1 unter Pkt. 3 Hinweise zu verwenden.

8.5 Fassadengestaltung
            Außenwände sind als verputzte, gestrichene oder holzverschalte Flächen auszuführen. Zulässig sind auch

gegliederte und gestrichene Metallverkleidungen. Nicht zulässig sind Fassadenmaterialien und -anstriche
in greller und dunkler Ausfertigung. Ebenfalls unzulässig sind unruhige Putzstrukturen.

            Gebäude mit einer Fassadenlänge von mehr als 15 m müssen durch vertikale Elemente, wie z.B.           
Pfeiler oder Gebäudeversätze gegliedert werden.

8.7 Werbeanlagen
Werbeanlagen an Gebäuden sind so anzuordnen, zu errichten, zu erhalten und zu gestalten, dass sie sich
nach Form, Maßstab, Material und Gliederung dem Erscheinungsbild der umgebenden baulichen Anlagen
unterordnen. Werbeanlagen dürfen nur maximal 5% der jeweiligen Gebäudefassade überdecken.

Freistehende Werbeanlagen:
Die Errichtung von Hinweisschildern ist bis zu einer Höhe von maximal 6,0 m über Oberkante Gelände
und bei Fahnenmasten bis zu einer Höhe von maximal 8,0 m über Oberkante Gelände zulässig. Die
Anzahl von Fahnen wird auf maximal eine Fahne je angefangene 50 m Straßenfrontlänge begrenzt. Die
errechnete maximal zulässige Gesamtzahl an Fahnen kann auch gruppenartig zusammengefasst errichtet
werden.

Werbeanlagen mit Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sowie mit greller und kontrastreicher Farbgebung sind
unzulässig. Ebenfalls unzulässig sind Werbeanlagen auf Dächern. Eine Beleuchtung der Werbeanlage
muss blendfrei sein und den Vorgaben unter Punkt 7 entsprechen.

8.8 Niederschlags- und Abwasserbeseitigung
Das von den Dach- und Belagsflächen abfließende Niederschlagswasser ist auf dem jeweiligen
Grundstück zu versickern. Nach Möglichkeit ist die Versickerung breitflächig herzustellen. Ist eine
Versickerung nicht möglich, so ist dies durch entsprechende Nachweise zu belegen.
Versickerungsanlagen und -flächen sind im Bauantrag darzustellen.

Alle Bauvorhaben sind an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

8.9 Vorsorgender Bodenschutz
Park- und Stellplätze sind durchlässig zu gestalten, soweit keine schädlichen Sickerwässer zu erwarten
sind.

Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material verwendet werden. Falls der Einbau von
Recycling-Bauschutt und Straßenaufbruch in technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- und
Wegebau geplant ist, sind die Vorgaben des Leitfadens 'Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt
in technischen Bauwerken' vom 15.Juli 2005 zwingend zu beachten.

9

Vorbehaltsfläche zur Erschließung für Erweiterung des zukünftigen Baugebiets

9

Anbauverbotszone der Bundesstraße B16

10

BodendenkmälerD

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplanes
"GE Weichering"

11 Feldkreuz im Bestand

DEN 07.09.2021GEÄNDERT,

6.2 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

6.2.1 zu erhaltender Baum

6.2.2 Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

6.3 Privates Grün

6.3.1 Private Grünfläche, Ortsrandeingrünung
Die privaten Grünflächen dürfen nicht durch Zufahrten unterbrochen werden.

6.3.2 Private Grünfläche, straßenbegleitend
Die privaten Grünflächen dürfen durch Zufahrten mit einer maximalen Breite von
8,0 m je Zufahrt unterbrochen werden.

6.3.3 zu pflanzender Baum
zulässig sind standortgerechte, klimaangepasste Laubbäume
Von den in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorten kann innerhalb der
jeweils festgesetzten privaten Grünfläche abgewichen werden. Die aus der 
Planzeichnung zu entnehmende Anzahl an Bäumen ist dabei zwingend 
beizubehalten.
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm
Hinweis: Es wird empfohlen Arten gemäß der Pflanzliste 1 unter Pkt. 3 Hinweise

zu verwenden.

6.3.4 zu pflanzende Strauchgruppe in privater Grünfläche
zulässig sind heimische Sträucher
Jede Strauchgruppe ist ein- bis zweireihig, maximal 7,5 m lang, bestehend aus
jeweils mindestens 5 Sträuchern, anzulegen. Der Reihen- und Pflanzabstand der
Sträucher hat 1,5 m zu betragen. Die Pflanzreihen sind versetzt zueinander
anzulegen. Von den in der Planzeichnung festgesetzten Pflanzstandorten kann
innerhalb der jeweils festgesetzten privaten Grünfläche abgewichen werden. Die
aus der Planzeichnung zu entnehmende Anzahl an Strauchgruppen ist dabei
zwingend beizubehalten.
Mindestqualität Strauch: verpflanzter Strauch, Höhe 60-100 cm
Hinweis: Es wird empfohlen Arten gemäß der Pflanzliste 2 unter Pkt. 3 Hinweise

zu verwenden.

22 Pflanzlisten - Empfehlung

22.1 Pflanzliste 1: Laubbäume
- Acer platanoides 'Cleveland' Spitz-Ahorn 'Cleveland'
- Alnus x spaethii Purpur-Erle
- Carpinus betulu 'Fastigiata' Pyramiden-Hainbuche
- Corylus colurna Türkische Baum-Hase
- Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' Amberbaum 'Worplesdon'
- Prunus avium 'Plena' Gefülltblühende Vogel-Kirsche
- Prunus padus 'Schloss Tiefurt' Trauben-Kirsche 'Schloss Tiefurt'
- Sorbus intermediär 'Brouwers' Schwedische Mehlbeere 'Brouwers'
- Tilia cordata 'Greenspire' Winter-Linde 'Greenspire'
- Tilia cordata 'Rancho' Kleinkronige Winter-Linde 'Rancho'

22.2 Pflanzliste 2: Sträucher
- Amelanchier ovalis Gewöhnl. Felsenbirne - Berberis vulgaris Gewöhnl. Berberitze
- Cornus mas Kornelkirsche - Cornus sanguinea Roter Hartriegel
- Corylus avellana Hasel - Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
- Euonymus europaeus Pfaffenhütchen - Frangula alnus Faulbaum
- Ligustrum vulgare Gewöhnl. Liguster - Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
- Prunus spinosa Schlehe - Rhamnus cathartica Kreuzdorn
- Rosa canina Hunds-Rose - Rosa rubiginosa Wein-Rose
- Salix aurita Jährchen-Weide - Salix caprea Sal-Weide
- Sambucus nigra Schwarzer Holunder - Viburnum lantana Wolliger Schneeball
- Viburnum opulus Wasser-Schneeball

3.1 maximal zulässige Grundflächenzahl: GRZ 0,8

3.2 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß: drei (III) VollgeschosseIII

GRZ 0,8

8.6 Versorgungsleitungen
            Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich der Strom- und Telefonleitungen, sind

vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen unterirdisch zu führen.

3.3 Wandhöhe als Höchstmaß in Metern, z.B. WH 11,0 mWH 11,0 m

3.4 Gesamthöhe als Höchstmaß in Metern: GH 13,0 mGH 13,0 m

3.5 Bezugspunkte für die Höhe baulicher Anlagen

3.5.1 bei Satteldächer:
Die Wandhöhe ist traufseitig vom an der Wand tiefstgelegenen Geländepunkt bis zum Schnittpunkt der
verlängerten Außenkante Außenwand mit der Oberkante der äußeren Dachhaut zu messen.
Die Gesamthöhe ist vom an der Wand tiefstgelegenen Geländepunkt bis zur Oberkante des Firstes zu
messen.

3.5.2 bei Pultdächer:
Die Wandhöhe ist als Gesamthöhe anzusetzen. Die Wandhöhe ist firstseitig vom an der Wand
tiefstgelegenen Geländepunkt bis zum Schnittpunkt der verlängerten Außenkante Außenwand mit der
Oberkante der äußeren Dachhaut zu messen.

3.5.3 bei Flachdächer:
Die Wandhöhe ist als Gesamthöhe anzusetzen. Die Wandhöhe ist vom an der Wand tiefstgelegenen
Geländepunkt bis zum höchstgelegenen Dachrandabschluss bzw. bis zur Oberkante Attika zu messen.

7 Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 des Baugesetzbuchs - BauGB)
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind zur Beleuchtung der Außenbereiche
ausschließlich Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdrucklampen oder
LED-Leuchtmittel, mit Richtcharakteristik unter Verwendung vollständig gekapselter Lampengehäuse und
einer Farbtemperatur von < 2.700 K zu verwenden.

23 Ausgleichsfläche
Für den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft wird über das Ökokonto des Donaumoos-
Zweckverbandes eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 13.679 m² nachgewiesen. Der
Nachweis ist vertraglich zu führen. Eigentümer der Fläche ist der Donaumoos-Zweckverband. Die
erforderlichen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen werden durch den Donaumoos-
Zweckverband durchgeführt.

16 Artenschutz

16.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich
Der Lebensraumverlust der betroffenen Bodenbrüter wird durch produktionsintegrierte
Kompensationsmaßnahmen (PIK-Maßnahmen) auf landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen im
näheren Umfeld des Eingriffs ausgeglichen. Die durchzuführenden Maßnahmen sind im
entsprechenden Bewirtschaftungsvertrag beschrieben (vgl. Begründung).

16.2 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
Zeitliche Beschränkung - Gehölzfällung
Gehölzfällungen dürfen lediglich außerhalb der Brutzeit von Vögeln (zwischen 1.10. und 28.02.)
durchgeführt werden. Die Gehölzfällung ist in jedem Fall zu dokumentieren. Sofern die
Gehölzfällung zwingend innerhalb der Brutzeit von Vögeln durchgeführt werden muss, kann diese
nur nach Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erfolgen.

Zeitliche Beschränkung - Baufeldfreimachung Offenland
Die Baufeldfreimachung im Offenland soll vor oder nach der Brutzeit der Ackerbrüter (zwischen
Mitte August und spätestens Anfang März) erfolgen. Die Baufeldfreimachung ist in jedem Fall zu
dokumentieren. Sofern die Baufeldfreimachung zwingend innerhalb der Brutzeit von Ackerbrütern
durchgeführt werden muss, kann diese nur nach Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung
erfolgen.

14 Die aktuelle Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der
notwendigen Stellplätze (Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV) ist zu beachten.

13 Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen mit den üblichen Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen zu rechnen.
Hierzu gehören insbesondere Lärmbelästigungen durch Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen
Fahrverkehr auch von 6:00 Uhr morgens (z.B. Futterholen) und nach 22:00 Uhr (z.B. Erntearbeiten).
Gleiches gilt für die ortsübliche Gülleausbringung und die daraus resultierenden Geruchsemissionen.

7 sonstige Grünfläche

9.4 Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5.

9.5 Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist anzuwenden; sie wird
nicht ausgeschlossen.

9.6 Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist dieses Vorhaben dann
zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist als die Summe der sich aus den
Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Die Regelung zur Summation gemäß
Abschnitt 5 DIN 45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen.

9.7 Mit dem Bauantrag bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist ein qualifiziertes
Sachverständigengutachten zum Nachweis der Einhaltung der schallschutztechnischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes „GE Weichering – Erweiterung mit Wertstoffhof und Teiländerung des
Bebauungsplanes GE Weichering“ vorzulegen.
Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen,
sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Gemäß § 12
BauVorlV müssen die Berechnungen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall-
und Erschütterungsschutz nachweisen.

9 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 des Baugesetzbuchs - BauGB)

9.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung; hier: Emissionskontingente LEK

9.2 LEK: den Gewerbeflächen zugewiesene Emissionskontingente Tag / Nacht 
in dB(A)/m²,

z.B. LEK, tags 60 dB(A)/m²  I  LEK, nachts 45 dB(A)/m²

9.3 Zulässig sind Vorhaben (Beriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung" weder
tags (06:00 h bis 22:00 h) noch nachts (22:00 h bis 06:00 h) überschreiten:

Bezeichnung Kontingentfläche in m²
Emissionskontingent (dB(A)/m²)

Tag (LEK, tags) Nacht (LEK, nachts)

GE1 Best. 18.305 m² 60 45

GE1 Erw. 15.445 m² 72 56

GE2 Erw. 4.422 m² 72 60

GE3 Erw. 3.979 m² 64 -

LEK, tags
60 dB(A)/m²

LEK, nachts
45 dB(A)/m

8 Auf Landesrecht beruhende Regelungen
(§ 9 Abs. 4 des Baugesetzbuchs - BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

8.1 Abstandsflächen

Die Geltung der Vorschriften des Art. 6 BayBO (Bayerische Bauordnung) wird angeordnet.

8.3 Geländeveränderungen
            Veränderungen des natürlichen Geländes durch Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu 1,0 m Höhe

erlaubt.
Die bestehende Geländeoberfläche und deren Veränderungen im Zuge der Baumaßnahme sind im
Bauantrag darzustellen.

8.2 Höhenlagen
            Die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss (OK-FFB-EG) darf am Gebäudeeingang max. 0,4 m

über dem geplanten Gelände liegen.

8.4 Dächer
Dachform/ -neigung: gleichgeneigte Satteldächer bis maximal 30° mit mittigem First, Pultdächer bis

maximal 15° und Flachdächer bis maximal 5°.
Der Gebäudefirst hat in Gebäudelängsrichtung zu verlaufen.

Dachaufbauten: werden nicht zugelassen

Dacheinschnitte: werden nicht zugelassen

Dacheindeckung/ Dachbegrünung:
Für die Dacheindeckung ist rotes, rotbraunes und anthrazitfarbenes Deckungsmaterial zugelassen.
Ebenfalls zulässig sind begrünte Dächer.

Solaranlagen: Solaranlagen auf den Dachflächen sind zulässig.

19 Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Alt-
lastenverdacht oder sonstige Untergrundverunreinigungen bekannt sein bzw. werden, sind
das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen Umweltamt Ingolstadt und das Wasserwirtschaftsamt
Ingolstadt umgehend zu informieren.

21 Grenzabstände Bepflanzung
Auf die Einhaltung von Art. 47 „Grenzabstand von Pflanzen“ und Art. 48 „Grenzabstand bei
landwirtschaftlichen Grundstücken“ des AGBGB (Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und anderer Gesetze) sowie die in Art. 50 genannten Ausnahmen vom Grenzabstand
wird hingewiesen.

20 Mit den Genehmigungsunterlagen ist ein qualifizierter Entwässerungsplan mit Darstellung der Flächen
und Maßnahmen für die Niederschlagswasserbewirtschaftung sowie ein qualifizierter
Freiflächengestaltungsplan mit Angaben zu natürlichen und geplanten Geländehöhen,
Einfriedungen, Auffüllungen, Bepflanzungen und Oberflächenbefestigungen einzureichen.

17 Es dürfen auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.
Dies ist besonders im Bauzustand zu beachten.

18 Sollten sich im Zuge von Baumaßnahmen Grundwasserabsenkungen als notwendig erweisen,
sind diese in wasserrechtlichen Verfahren zu beantragen.

24 Zugängleichkeit von DIN-Normen und Richtlinien
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren Regelwerke
werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten in der
Bauverwaltung der Gemeinde Weichering, Kapellenplatz 3, 86706 Weichering zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmäßig bei Deutschen
Patent- und Markenamt hinterlegt.

GE
- GE1 Best. -

DEN 24.01.2022

Eine Nachtnutzung auf der Teilfläche GE 3 wird ausgeschlossen.


